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Empfehlungen für LV mit immanentem Prüfungscharakter
Im Bachelor Mathematik und im 1. StA UF Mathematik

Allgemeine Informationen über LV mit immanentem Prüfungscharakter:

• Entsprechend den Richtlinien der KFU beginnt der Prüfungsakt mit
o Mitarbeitsleistung
o Mündliche, schriftliche Prüfung bzw. Beitrag
o Bekanntgabe und Akzeptanz eines Arbeitsauftrages

• Beurteilung der Teilnehmenden ab Beginn des Prüfungsaktes

• Anwesenheit allein gilt nicht als Beginn des Prüfungsaktes

• Ab zweiter Wiederholung der Prüfung (= LV) kann auf Antrag der 
Studierenden die Prüfung in einem Prüfungsakt absolviert werden

Die Curricula Kommission Mathematik empfiehlt folgende Regelungen für LV mit 
immanentem Prüfungscharakter  im Bachelor Mathematik bzw. im 1. StA UF 
Mathematik

• Bekanntgabe des Prüfungsmodus und der Beurteilungskriterien in der 1. LV 
Einheit (obligatorisch)

• Setzen der Abmeldefrist in UGO im WS 2008 / 2009 auf 26.10.2008, im SS 
2009 auf 22.3.2009

• Beurteilung aller Studierenden, welche nach der Abmeldefrist in der 
Teilnehmerliste in UGO aufscheinen

• Anbieten einer Nachklausur innerhalb der ersten beiden Semesterwochen des 
Folgesemesters

• Wird eine Nachklausur angeboten, muß auf diese ebenfalls in der 1. LV 
Einheit hingewiesen werden. Abschlussklausur und Nachklausur sollen sich in 
ihrem Anforderungsprofil nicht unterscheiden. 

• Die Lehrveranstaltungsleiterin / der Lehrveranstaltungsleiter möge die 
Studierenden rechtzeitig auf den Anmeldeschluß zur Nachklausur hinweisen.

• Bei Parallelgruppen ist unbedingt darauf zu achten, dass Stoff und Modus 
identisch sind.

• Die Lehrenden legen vor dem Anmeldebeginn die Gruppengrößen fest. 
Etwaige Wartelisten werden entsprechend verfügbarer Kapazität aufgeteilt.




